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Aargau: Neuer Weg zum
Frauenstimmrecht

-ey- Aarau, I.April. Die Aargauer Regie-
rung ist von dem seinerzeit postulierten
sogenannten «aargauischen Weg» zum
Frauenstimmrecht über eine vorgängige
Konsultativbefragung der Frauen abge-
kommen. An seiner letzten Sitzung im zu
Ende gegangenen Amtsjahr 1969/70 lud
der Regierungsrat das Departement des
Innern ein, in der Vorlage für die zweite
grossrätliche Lesung des Verfassungsre-
Visionsentwurfs die Einführung des inte-
gralen Frauenstimmrechts in Kanton und
Gemeinden vorzusehen.
Die Meinungsänderung der Regierung ist
zur Hauptsache auf die seit der ersten Le-
sung im Grossen Rat in den Nachbarkan-
tonen eingetretene neue Situation zurück-
zuführen: In der Zwischenzeit haben die
Stimmbürger der Kantone Bern und Zürich
die gemeindeweise Einführung des Frau-
enstimmrechts nach dem sogenannten
«Berner Weg» gutgeheissen. Damit wurde
die im Aargau vorgeschlagene Lösung, die
Einführung des Frauenstimmrechts von ei-
ner vorgängig durchzuführenden Frauen-
abstimmung abhängig zu machen, über-
holt. Die Regierung möchte nun die Ab-
Stimmung wieder auf direktem Weg durch-
führen und sieht — im Gegensatz zu Bern
und Zürich — das Frauenstimmrecht un-
verzüglich auch in kantonalen Angelegen-
heiten vor. Entsprechende Eingaben wa-
ren in der letzten Zeit sowohl von der
aargauischen Frauenzentrale, dem Frauen-
stimmrechtsverband und von den Aargau-
er Jung konservativen gemacht worden.
Mitgewirkt für die Richtungsänderung dürf-
te auch die Tatsache haben, dass der neue
Vorsteher des Departements des Innern,

Regierungsrat Dr. Louis Lang, von Anfang
an ein Gegner des von seinem Vorgänger
vorgeschlagenen «Aargauer Wegs» war.
Abstimmung zusammen mit Bundesvorlage
Der Regierungsrat beschloss gleichzeitig,
die Volksabstimmung — sie war ursprüng-
lieh noch für 1970 geplant gewesen — mit
der zu erwartenden eidgenössischen Ab-
Stimmung über die Einführung des Frauen-
Stimmrechts im Bund zeitlich zu koordinie-
ren. In Frage gestanden hatte lediglich
eine vorherige kantonale Abstimmung,
während eine Vorlage nach der eidgenös-
sischen Befragung zum vornherein ausge
schlössen wurde.

Gemeinderätin
Dr. L. Lichtenhagen
führt an der Volkshochschule einen dop-
peltgeführten Kurs durch:
Die Frau auf dem Weg zur Staatsbürger-
schaft
Montag, 14.30 bis 16.00. Beginn 27. April,
Ende I.Juni (5 Doppelstunden).
Mittwoch, 19.30 bis 21.15. Beginn 22. April,
Ende 20. Mai (5 Doppelstunden).
Der Termin für die Einschreibung ist abge-
laufen, aber es können, sofern noch Plätze
frei sind, jederzeit noch Karten bezogen
werden.

Wir empfehlen:
Das reich illustrierte Heft «Unsere Gemeinde
und wir», herausgegeben vom «Aktionskomitee
für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde»,
Spitalackerstrasse 16, 3013 Bern. Fr. 1.20
Die Schrift behandelt u. a. die Themen «Unsere
Gemeinden und ihre Aufgaben», «Wer tut was
in der Gemeinde?» Die Orientierungen bezie-
hen sich auf die Gemeinden des Kantons Bern,
wobei vieles auch für die übrigen Gemeinden
gilt.
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